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25 Effizient dokumentieren

Die Reform zur Entbürokratisierung  
der Pflegedokumentation ist weit fort- 
geschritten. Welches sind die entschei- 
denden Punkte des Strukturmodells?  
Und: Garantiert es eine rechtssichere  
und effiziente Pflegedokumentation?

6 Der Mensch im Mittelpunkt

Zum 1. Januar 2016 trat das zweite Pflege-
stärkungsgesetz in Kraft, dessen Kernstück 
ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriffs und 
ein neues Begutachtungsinstruments zum 
1. Januar 2017 darstellt. Was bedeutet das 
für die Pflege in Kliniken, in Pflegenheimen 
und in der ambulanten Pflege?
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34 Das neue Pflegeberufsgesetz 

Von vielen Pflegenden wird sie seit Jahren 
herbeigesehnt – ähnlich vielen ist sie ein 
Dorn im Auge: Die Reform der Pflegeberufe 
– kurz: Generalistik. Das Bundeskabinett 
hat im Frühjahr 2016 allerdings beschlos-
sen, das Pflegeberufsgesetz auf den 
parlamentarischen Weg zu bringen. 

56 Vorsorge treffen

Gerade am Lebensende kommt es immer 
wieder zu Entscheidungskonflikten: Wann 
und unter welchen Umständen ist ein Be-
handlungsabbruch erlaubt? Wie hilfreich  
ist dann eine Patientenverfügung für die 
Pflege – in der Klinik, im ambulanten 
Dienst, im Heim oder auf der ITS?
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